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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Behördenzuständigkeit und die 
Ahndung von Verwaltungsübertretungen in 
Angelegenheiten der Schiffahrt auf dem 
Bodensee sowie über die Änderung des 

Schiffahrtspolizeigesetzes ' 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Für die Vollziehung des übereinkommens 
über .die Schiffahrt auf dem Bodensee, des Zu­
satzprotokolls zu dem übereinkommen über d1ie 
Schiffahrt auf dem Bodensee vom 1. Juni 1973 
und des Vertrages über die Schiffahrt auf dem 
Alten Rhein, BGBl. Nr. XX/1975, :und der 
auf Gnunddieser Staatsverträge erlassenen Ver­
or,dnungen ist in erster Instanz die für den 
Bodensee zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
zuständig. 

Artikel 11 

Eine Verwaltungsübertr.etung hegeht und ist 
mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S zu bestrafen, 
wer gegen die auf Grund des Abschnittes lIdes 
übereinkommens über ,die Schiffahrt auf dem 
Bodensee erlassenen Verordnungen verstößt. 

Artikel III 

Dem § 1 ,des Schiffahrtspolizeigesetzes, BGBl. 
Nr. 91/1971, ist folgender Abs. 4 anzuführen: 

,,(4) Die Bestimmungen ,dieses Bundesgesetzes 
finden auf den Bodensee und auf den Alten 

Rh~in von seiner Mündung bis zur Straßen­
brücke Rheineck-Gaissau keine Anwendung." 

Artikel IV 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1976 

in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge­

setz·es treten alle früheren Rechtsvorschriften 
über die Schiffahrt auf dem Bodensee auß·er 
Kraft. InsbesoIllder,e treten außer Kraft: 

1. Die Verordnung betr.effend die Erteilung 
von Schiffspatenten anaie den Bodensee 
befahrenden Ruder-, Segel- und Dampf-' 
schiffe, RGBl. NI'. 90/1884, in der Fassung 
der Verof1dnung RGBl. Nr. 225/1899; 

2. die Verordnung betreffend die Schiffahrt 
auf ,dem Bodensee, RGBl. NI'. 213/1909, 
in der Fassung der VeroI1dIlJUngen RGBl. 
Nr. 163/1915, BGBl. Nr. 307/1927, 18/1928 
und 41/1934; 

3. die Verordnung betreffend ,die Erlangung 
von Schifferpatenten zur Führung von 
Fahrzeugen auf dem Bodensee, RGBl. 
Nr. 164/1915, in der Fassung der Verord­
nung BGBl. Nr. 307/1927. 

Artikel V 
Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für Verkehr, soweit Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes schiffahrts­
poli~ei1iche Aufgaben obliegen, im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Inneres, soweit 
Organen der Zollwach,e schiffahrtspolizeiliche 
Aufgaben obliegen, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 
Aufgabe dieses Bundesgesetzes ist es, die im 

Zusammenhang mit der apl 1. März 1976 in 
den drei iBodenseeuferstaaten vorg,esehenen In­
kraftsetzung der einheidichen Schiffahrtsvor­
schriften für den Bodensee (Verordnung über die 
Schiffahrtauf dem Bodensee) zum geringen 
Teil noch fehlenden gesetzlichen Gr.undbgen -
nämlich für die Strafbestimmungen und für 
die Behöf1denzuständigkeit - zu schaffen. 

Die neuen Schiffahrtsvorschr:iften werden sich 
auf die folg,enden Rechtsgrundlagen stützen: 

1. Auf den Abschnitt II des übereinkommens 
üb~r di,e Schiffahrt auf dem Bodensee, 
(siehe Regierungsvorlage vom 18. Jänn'er 
1974, 1014 ,der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates 
XIII. GP), 
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2. auf .die unmittelbar verbindlichen Beschlüsse 
der Imernationalen Schiffahrtskommission 
für den Bodensee nach Art. 19 Abs. 2 
Et. a erster Halbsatz dieses übe.rein­
kommens. 

Das über,einkommen über die Schiffahrt auf 
dem Bodensee ist inhaltlich so bestimmt, daß es 
generell in die österreichische Rechtsordnung 
transformiert werden kann. Die Best·immungen 
seines Abschnittes TI stellen ,in Verbindung mit 
dem unmittelbar verbindlichen Beschluß der 
Internationalen Schiffahrtskommission nach 
Art. 19 Abs. 2 lit. aerster Halhsatz des über­
einkommens eine ausreich·ende gesetzliche Grund­
lage im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG für 
die Erlassung der Sch.iffahrtsvorschriften im Ver­
ordnungswege dar. Einer gesetzlichen Regelung 
bedürfen lediglich die Strafbestimmungen auf 
dem Gebiet der Schiffahrtspolizei und die Be­
stimmungen über die Zuständigkeit der Behörden 
(vgI. Verfassungsgerichtshof Erk. Slg. Nr. 5698/ 
1968). 

Als zuständige Behörde erster Instanz wird 
hiebei die Bezirkshauptmannschaft 'Bregenz in 
Betracht kommen (vgl. auch die Erläute.rungen 
zur vorzitierten Regierungsvorlage, S. 12). Die 
Begründung.einer solchen Zuständigkeit ist im 
Hinblick auf den § 3 A VG,der auf ·die Ver­
wa:ltungsvorschriften verweist, zulässig. Sie ist 
auch vereinbar mit :dem § 27 VStG, weil, soweit 
es sich um inländische Verwaltungsübertr,etungen 
handelt, deren Ahndung auch auf Grund dieser 
ßestimmung in die Zuständigkeit der Bezirks­
hauptmannschaft Bregenz fiele. Hinsichtlich der 
im Ausland begangenen Verwaltungsübertre­
tungen ist im § 27 VStG keine Regelung 
getroffen. Gemäß § 2 VStG können auch im 
Ausland begangene Verwaltungsübertretungen 
in. besonderen Verwaltungsvorschriften für straf­
bar erklärt wenden. Das übereinkommen über 
die Schiffahrt auf dem Bodensee (Art. 13) und 
:das . Zusatzprotokoll zu diesem übereinkommen 
(Abschnitt I Z. 1) sind solche Verwaltungsvor­
schriften. 

Oie Internationale Schiffahrtskommissionfür 
den Bodensee kann im Falle des Art. 19 Abs. 2 
lit. a erster Halbsatz ,des übereinkommens über 
die Schiffahrt auf dem Bodensee für Idie Vernrags­
staaten unmittelbar verbindliche Beschlüsse fas­
sen. Die genannte Bestimmung des Vertrages hat 
folgenden Wordaut: 

"Die Kommission hat unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse des Verkehrs amE dem See, der 
Erforderniss·e des Umweltschutzes sowie der Er­
kenntniss·e von Wissenschaft und Technik 

a) ,di·e Angelegenheiuen festzulegen, die In 

den Schiffahrtsvorschrifuen einheitlich zu 
regeln sind, ... ". 

Diese Bestimmung erlaubt es somit der Kom­
mission verbind'lich festzulegen, welche Ange­
legenheiten Gegenstand der einheitlich,en Schiff­
fahrtsvorschriften zu sein haben. An dj,esen 
Beschluß sind die zur Erlassungder Schiff­
fahrtsvorschriften '. zuständigen österreichischen 
Behörden einschließlich ,den Organen der Ge~ 
setzgebung gebunden. Diese Regelung des über­
einkommens ist daher für ,den österreichischen 
Rechtsbereich verfassungsändernd (v gl. die' Er­
läuterungen zum Art. 5 und zum Art. 19 Abs. 2 
der vorzitierten Regierungsvorlage, S. 12 und 15). 

Einer gesetzlichen Deckung bedürfen die auf 
Grund des übereinkommens zu erlassenden 
Vorschriften der Verordnung, die eine Straf­
sanktion nach sich ziehen sollen (Art. TI). 

Es handelt sich beim Bodensee um ein inter­
nationales Gewässer, bei welch'e~ die besondere 
Beziehung zu den Anrainerstaaten zu berücksich­
tigen ist. Materiell entspricht die auf Grund des 
vorliegenden Bundesgesetzes, des übereinkom­
mens über die Schiffahrt .auf dem Bodensee und 
der Verordnung über .die Schiffahrt auf dem 
Bodensee geschaff.ene Rechtslage der Regelung 
des Schiffahrtspolizeigesetzes. Ein Nebenelnander­
bestehen der Vorschriften für den Bodens,ee und 
-des Schiffahrtspolizeigesetzes wäre der Rechts­
sicherheit abträglich, weshalb der Bodens'ee und 
der Alte Rhein von der 'Geltung :des Schiff­
fahrtspolizeigesetzes a\Jsgenommen wurden 
(Art. III). 

Der Termin des Inkrafttretens ,dieses Bundes­
gesetzes ist auf das Inkrafttreten der Ver­
ordnung über die Schiffahrt auf dem Bodensee 
abgestellt, welche gleichfalls am 1. März 1976 
Geltung erlangen solL. Auch die Bundesrepublik 
Deutschland 'und die Sd1weiz werden am 1. März 
1976 für ihre Bereiche eine analoge Verordnung 
erlassen (Art. IV). 

Eine Mehrbelastung des Bundes in personeller 
und finanzieller Hinsicht ist mit dem im Entwurf 
vorliegenden Bundesgesetz nicht verbunden. 
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